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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Downlight
mit einem im Bereich einer Deckeneinbauöffnung zu
montierenden Einbaurahmen sowie einem an dem Ein-
baurahmen zu befestigenden Lichtträger mit einem da-
ran befindlichen Leuchtenkopf. Insbesondere betrifft die
Erfindung ein Downlight, bei dem der Lichtträger in ein-
facher Weise werkzeuglos an dem Einbaurahmen be-
festigt werden kann.
[0002] Als "Downlight" werden üblicherweise Leuch-
ten bezeichnet, die für eine Anbringung an einer Decke
eines zu beleuchtenden Raums vorgesehen und für eine
Lichtabgabe vorwiegend nach unten ausgelegt sind. Es
handelt sich hierbei in der Regel um sog. Einbauleuch-
ten, die dafür vorgesehen sind, in der Montageöffnung
eines abgehängten Deckenelements, z.B. einer sog. Ri-
gipsdecke, eingebaut zu werden.
[0003] Derartige Deckeneinbauleuchten in Form von
Downlights sind in unterschiedlicher Konfiguration be-
kannt. So sind beispielsweise Leuchten bekannt, die eine
kreisförmige Lichtaustrittsfläche aufweisen und dann in
der Regel über einen kreisförmigen sog. Einbau- bzw.
Montagerahmen an der Decke fixiert werden. Demge-
genüber betrifft die vorliegende Erfindung Downlights,
bei denen der Einbaurahmen eckig, insbesondere qua-
dratisch oder rechteckig ausgeführt ist. In diesem Fall
kann der Einbaurahmen sowohl zur Halterung eines ein-
zigen Lichtträgers als auch mehrerer, nebeneinander an-
zuordnender Lichtträger ausgeführt sein.
[0004] Die Nutzung des bereits erwähnten Einbaurah-
mens dient dazu, die Montage des Downlights sowie spä-
tere Reparatur- oder Wartungsmaßnahmen zu erleich-
tern. Lediglich der Einbaurahmen wird fest mit der De-
ckenkonstruktion bspw. über eine Schraubverbindung
oder eine spezielle Klemmkonstruktion verbunden und
ggf. aus optischen Gründen auch verputzt. Die eigentli-
che Leuchte hingegen, also der Lichtträger mit dem da-
ran befindlichen Leuchtenkopf ist derart ausgeführt, dass
er in lösbarer Weise an dem Einbaurahmen befestigt
werden kann. Das eigentliche Montieren des Downlights
kann also erst dann erfolgen, wenn alle weiteren Vorar-
beiten, insb. das Befestigen und Verputzen des Einbau-
rahmens abgeschlossen wurden. Ferner ist für einen
späteren Austausch des Leuchtenkopfs bzw. der Leucht-
mittel des Downlights nicht eine komplette Demontage
aller Komponenten erforderlich, sondern es ist ausrei-
chend, lediglich den Lichtträger von dem Einbaurahmen
zu lösen, wobei der Einbaurahmen dauerhaft an der De-
cke verbleibt. Hierfür ist selbstverständlich erforderlich,
dass ein einfaches reversibles Befestigen des Lichtträ-
gers an dem Einbaurahmen ermöglicht wird, gleichzeitig
jedoch die Verbindung derart ausgeführt ist, dass der
Lichtträger mit dem daran befindlichen Leuchtenkopf zu-
verlässig an dem Einbaurahmen gehalten wird und sich
nicht selbstständig lösen kann.
[0005] Aus dem Stand der Technik sind hierfür unter-
schiedliche Lösungen bekannt. Eine erste bekannte Va-

riante sieht bspw. vor, dass der Lichtträger leicht verdreht
in den Einbaurahmen eingesetzt und dann mit diesem
verrastet wird. Auch ein Verrasten über einen speziellen
Federmechanismus oder ein Verschrauben des Lichtträ-
gers mit dem Einbaurahmen ist bekannt.
[0006] In US5390090A ist eine elektrische Lampe be-
schrieben, das Außengehäuse in Form eines Steines
oder Ziegels, beispielsweise zum Einbau in eine Mauer
einer zu beleuchtenden Auffahrt. Im Innengehäuse der
Lampe befindet sich ein Lampengehäuse mit einer Glüh-
birne umgeben von reflektierenden, einen Trichter bil-
denden Halterungselementen. Das Innengehäuse ist am
Boden durch in Nuten ragende Rastnasen fixiert, die das
Gehäuse verriegeln. Das Innengehäuse kann aus dem
Außengehäuse dadurch getrennt werden, dass ein ge-
eignetes Instrument in Schlitze, die sich an der Oberkan-
te beider Gehäuse befinden, eingeführt und geeignet ge-
hebelt wird, wodurch die Rastnasenverriegelung gelöst
wird.
[0007] In FR2646699A1 ist eine Lampe offenbart, die
dazu ausgelegt ist, in eine Öffnung einer aufgehängten
Zwischendecke aufgenommen zu werden. Das Gehäuse
der Leuchte ist länglich und grundsätzlich rechteckig im
Querschnitt, die beiden Seitenflächen können jedoch
zum Teil nach Außen gebogen werden. Ebenfalls nach
Außen klappbare Dreiecksstützen bewirken im aufgebo-
genen Zustand eine Stabilisierung der aufgebogenen
Seitenflächen. Die Lampe wird montiert, indem Sie zwi-
schen zwei z.B. mit Ketten aufgehängten Schienen der
Deckenaufhängung soweit angehoben wird, bis die auf-
gebogenen Seitenflächen auf den Schienen zum Sitzen
kommen. Die Kette(n) verhindern ein weiteres Aufbie-
gen, die Dreiecksstützen ein Einklappen der Seitenflä-
chen.
[0008] Alle diese verschiedenen Varianten haben sich
jedoch als nicht optimal herausgestellt, da bspw. bei der
erstgenannten Variante, bei der ein verdrehtes Einlegen
und anschließendes Einrasten vorgesehen ist, der Licht-
träger zusammen mit der eingebauten Leuchte hinsicht-
lich seiner Höhe nicht die Breite des Rahmens überstei-
gen darf. Ferner wird für diese Art der Montage ein äu-
ßerst stabiler Lichtträger benötigt und es ist eine zusätz-
liche Sicherung z.B. in Form einer Verrastung oder Ver-
riegelung erforderlich, so dass nicht die Gefahr besteht,
dass der Lichtträger bei einer Bewegung wieder aus dem
Einbaurahmen herausfällt. Ein Ausbau des Lichtträgers
ist in diesem Fall zwangsläufig mit einem hohen Aufwand
und auch einer großen Kraft verbunden, wobei gleiches
auch bei der Nutzung entsprechender Federmechanis-
men dient, da hier die Federn derart ausgelegt sein müs-
sen, dass sie auf jeden Fall den Lichtträger mit dem zu-
sätzlichen Leuchtenkopf mit einer ausreichend großen
Kraft halten. Ferner sind in diesem Fall verhältnismäßig
große Spaltmaße erforderlich, um einen Ausbau ggf. mit
Hilfe eines Werkzeugs zu ermöglichen. Dies führt aller-
dings wiederum dazu, dass bei sog. Kanallösungen, bei
denen also nebeneinander mehrere Lichtträger an einem
Einbaurahmen angeordnet werden, unschöne Spalte
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entstehen können.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabenstellung zugrunde, eine neuartige Lösung zur
Realisierung eines Downlights anzugeben, bei der die
oben beschriebenen, aus dem Stand der Technik be-
kannten Nachteile vermieden werden.
[0010] Die Aufgabe wird durch ein Downlight, welches
die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.
[0011] Die erfindungsgemäße Lösung beruht auf einer
speziellen Ausgestaltung des Lichtträgers, der mit dem
Einbaurahmen auf ausgesprochen einfache Weise lös-
bar verbunden werden soll. Dabei ist gemäß der vorlie-
genden Erfindung vorgesehen, dass der Lichtträger
durch ein im Wesentlichen C-förmiges Element mit einer
Hauptfläche sowie zwei an gegenüberliegenden Seiten
der Hauptfläche angeordneten, abgewinkelten Flanken
gebildet ist, wobei die Flanken des Lichtträgers flexibel
und zur Verrastung mit dem Einbaurahmen ausgebildet
sind.
[0012] Erfindungsgemäß weisen die Flanken des
Lichtträgers dabei jeweils an ihrem der Hauptfläche ge-
genliegenden Ende nach außen gerichtete Rastmittel
zum Verrasten mit dem Einbaurahmen auf. Dabei han-
delt es sich bei den Rastmitteln insb. jeweils um eine
Rastnase, wobei der Einbaurahmen dann zu den Rast-
nasen komplementäre Rastöffnungen aufweist. Um ein
einfaches Lösen der Verrastung und damit eine unkom-
plizierte Demontage des Lichtträgers zu realisieren, ist
ferner vorgesehen, dass die Rastnasen jeweils eine Öff-
nung bzw. Ausnehmung aufweisen, welche ein einfa-
ches Lösen der Rastverbindung mittels eines Werkzeugs
ermöglicht.
[0013] Diese Lösung zeichnet sich dadurch aus, dass
der Lichtträger verhältnismäßig einfach ausgeführt ist,
trotz allem jedoch eine einfache und zuverlässige lösbare
Befestigung an dem Einbaurahmen ermöglicht. Die hier-
bei gebildete Rastverbindung ist dabei derart stabil, dass
auch Lichtköpfe mit einem höheren Gewicht problemlos
gehalten werden können. Darüber hinaus eröffnet die
erfindungsgemäße Lösung in einfacher Weise die Mög-
lichkeit, nebeneinander mehrere gleichartige Lichtträger
an einem gemeinsamen Einbaurahmen anzuordnen.
[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird also
ein Downlight mit einem im Bereich einer Deckeneinbau-
öffnung zu montierenden bzw. zu befestigenden Einbau-
rahmen sowie einem an dem Einbaurahmen zu befesti-
genden Lichtträger mit einem daran befindlichen Leuch-
tenkopf vorgeschlagen, wobei der Lichtträger durch ein
im Wesentlichen C-förmiges Element mit einer Hauptflä-
che sowie zwei an einander gegenüberliegenden Seiten
der Hauptfläche angeordneten, abgewinkelten Flanken
gebildet ist, und wobei die Flanken des Lichtträgers fle-
xibel und zur Verrastung mit dem Einbaurahmen ausge-
bildet sind.
[0015] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung sieht vor, dass zur Erleichterung

der Montage an den nach außen gerichteten Flächen der
Flanken des Lichtträgers Führungselemente ausgebildet
sind. Diese sind dabei derart ausgeführt, dass sie beim
Einsetzen des Lichtträgers in den Einbaurahmen ein
Auslenken der zugehörigen Flanke bewirken, derart,
dass die Rastmittel an der Innenkante des Einbaurah-
mens vorbeigleiten, um nachfolgend mit dem Einbaurah-
men verrasten zu können. Diese Führungselemente, die
vorzugsweise jeweils durch zwei Rippen gebildet sind,
welche sich zu beiden Seiten der Rastmittel erstrecken,
verhindern also, dass die Rastmittel an der Innenkante
des Rahmens entlangschrammen und hierbei zu Be-
schädigungen desselben führen. Auf der anderen Seite
wird die Möglichkeit eröffnet, die Rastmittel derart aus-
zugestalten, dass sie besonders gut für eine entspre-
chende Kraftaufnahme ausgebildet sind, da sie selbst
nicht eine entsprechende Auslenkung der zugehörigen
Flanke des Lichtträgers beim Einsetzen in den Einbau-
rahmen bewirken müssen.
[0016] Der Lichtträger des erfindungsgemäßen Down-
lights besteht vorzugsweise aus Kunststoff. Der daran
angeordnete Leuchtenkopf kann dabei verstellbar, insb.
verdrehbar an dem Lichtträger angeordnet sein. Insbe-
sondere kann es sich hierbei um eine sog. Kardanauf-
hängung handeln.
[0017] Der Einbaurahmen ist dabei z.B. derart ausge-
legt, dass er zur Aufnahme eines einzelnen Lichtträgers
genutzt werden kann. Wie bereits erwähnt, eröffnet die
erfindungsgemäße Lösung jedoch auch die Möglichkeit,
in einfacher Weise mehrere gleichartig ausgestaltete
Lichtträger an einem gemeinsamen Einbaurahmen an-
zuordnen.
[0018] Nachfolgend soll die Erfindung anhand der bei-
liegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht der wesentli-
chen Komponenten eines Ausführungsbeispiels ei-
nes erfindungsgemäßen Downlights;

Figur 2 eine Schnittdarstellung des Downlights von
Figur 1;

Figur 3 eine vergrößerte Ansicht des Einbaurah-
mens mit der daran befindlichen Rastausnehmung;

Figur 4 einen erfindungsgemäß ausgestalteten
Lichtträger in perspektivischer Ansicht;

Figur 5 die Seitenansicht des Lichtträgers;

Figur 6 eine Schnittdarstellung der Flanke des Licht-
trägers;

Figur 7 eine Schnittdarstellung des in den Einbau-
rahmen eingesetzten Lichtträgers;

Figur 8 eine vergrößerte Ansicht des Bereichs der
Rastverbindung zwischen Einbaurahmen und Licht-
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träger;

Figuren 9a und 9b die Schritte beim Montieren des
Lichtträgers an einem Einbaurahmen und

Figuren 10a und 10b die Schritte zum Lösen des
Lichtträgers von dem Einbaurahmen.

[0019] Die Figuren 1 und 2 zeigen zunächst in zwei
unterschiedlichen Ansichten die wesentlichen Kompo-
nenten eines erfindungsgemäß ausgestalteten, allge-
mein mit dem Bezugszeichen 100 versehenen Down-
lights. Wie eingangs beschrieben ist dieses Downlight
100 dazu vorgesehen, in einer - hier quadratischen und
nicht dargestellten - Einbauöffnung einer abgehängten
Decke montiert zu werden. Die Lichtabgabe erfolgt dann
zur Unterseite hin auf einen zu beleuchtenden Bereich.
Derartige Downlights finden vielfältig Verwendung, so-
wohl zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen als auch in
Räumen öffentlicher Gebäude wie bspw. Museen und
dergleichen.
[0020] Die Befestigung derartiger Downlights an einer
Deckenkonstruktion ist dabei üblicherweise derart, dass
zunächst ein erstes Element dauerhaft und fest mit der
Decke verbunden wird und alle weiteren Komponenten
lösbar an diesem ersten befestigten Element montiert
werden können. Als dauerhaft mit der Decke verbunde-
nes Element kommt dabei ein sog. Montagerahmen oder
Einbaurahmen 50 zum Einsatz, der hinsichtlich seiner
Form und Größe an die Montageöffnung der Decke an-
gepasst ist. Im vorliegenden Fall wird davon ausgegan-
gen, dass die Montageöffnung der Decke quadratisch
ausgeführt ist, weshalb auch der hier dargestellte Ein-
baurahmen 50 eine quadratische Grundform aufweist.
[0021] Wie auch bislang bereits aus dem Stand der
Technik bekannt, weist der Einbaurahmen eine abgewin-
kelte Konfiguration auf mit einem nach außen gerichte-
ten, im montierten Zustand an der Unterseite der Decke
anliegenden umlaufenden Flansch 51 sowie einen sich
in bzw. durch die Öffnung der Decke erstreckenden um-
laufenden Steg 52. Der umlaufende Flansch 51 dient da-
zu, etwaige Unregelmäßigkeiten in der Deckeneinbau-
öffnung auszugleichen bzw. zu kaschieren. Er begrenzt
an seiner Innenseite die eigentliche Einbauöffnung, in
welche dann der später noch näher beschriebene Licht-
träger eingesetzt wird. Oftmals wird dieser Flansch 51 -
zumindest teilweise - nach der Befestigung an der Decke
noch verputzt, so dass ein besonders unauffälliger Über-
gang zwischen Decke und den Elementen der Leuchte
erzielt wird. Der Einbaurahmen 50 kann dabei sowohl
einstückig ausgeführt sein, was sich insbesondere bei
kleineren Abmessungen des Rahmens anbietet, als
auch aus mehreren separaten Profilteilen bestehen, die
zu der rahmenartigen Konstruktion zusammengesetzt
sind bzw. in einem an der Decke montierten Zustand die
Rahmenform bilden. Dieser modulare Aufbau des Rah-
mens 50 bietet sich insbesondere dann an, wenn das
System flexibel sein soll, um eine gewünschte Anzahl

von Downlights nebeneinander anzuordnen. Dabei muss
der Einbaurahmen 50 auch nicht zwingend den nach au-
ßen weisenden Flanschbereich aufweisen, der an der
Unterseite der Decke anliegt, sondern kann auch in Form
einer deckenbündigen Version derart ausgeführt sein,
dass er lediglich einen leicht nach innen ragenden hori-
zontalen Steg aufweist, der dann wiederum die Einbau-
öffnung begrenzt.
[0022] Das Befestigen eines derartigen Einbaurah-
mens 50 an der Decke kann in vielfältiger Weise erfolgen,
wobei bspw. Schraubverbindungen bekannt sind, die
auch im vorliegenden Fall denkbar wären. Im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel jedoch sind spezielle Verriege-
lungselemente 55 vorgesehen, die an einander gegen-
überliegenden Seiten des Einbaurahmens 50 angeord-
net sind. Diese Verriegelungselemente 55 werden insb.
durch höhenverstellbare, nach außen schwenkbare La-
schen gebildet, welche zunächst in der in Figur 1 darge-
stellten Konfiguration vertikal nach unten ausgerichtet
werden, so dass sie beim Einsetzen des Einbaurahmens
50 an die Decke durch die Deckeneinbauöffnung hin-
durchgreifen können. Anschließend werden diese Ver-
riegelungselemente 55 mittels eines speziellen Betäti-
gungsmechanismus oder von Hand nach außen ge-
schwenkt und herabgedrückt, so dass sie gegen die
Oberseite der abgehängten Decke in Anlage gelangen.
Die Decke wird dann also zwischen den Verriegelungs-
elementen 55 einerseits und dem nach außen vorste-
henden Flanschbereich 51 des Einbaurahmens 50 an-
dererseits eingeklemmt, so dass der Einbaurahmen 50
fest mit der Decke verbunden ist. Derartige Maßnahmen
sind bereits aus früheren Downlights oder anderen De-
ckeneinbauleuchten bekannt, weshalb hierauf im Fol-
genden nicht weiter eingegangen werden soll. Wie be-
reits erwähnt könnte die Befestigung des Rahmens an
der Decke selbstverständlich auch in anderer Weise er-
folgen.
[0023] Nach Montage des Einbaurahmens 50 erfolgt
in einem zweiten Schritt dann die eigentliche Montage
der für die Lichtabgabe verantwortlichen Komponenten
des Downlights. Diese befinden sich in einem sog.
Leuchtenkopf, der im vorliegenden Fall mit dem Bezugs-
zeichen 30 versehen ist. Der Leuchtenkopf 30 beinhaltet
im vorliegenden Fall eine Lichtquelle 31, bspw. in Form
einer LED, deren Licht mit Hilfe eines nach unten gerich-
teten, topfartigen Reflektors 32 abgegeben wird. Die
während des Betriebs der Lichtquellen 31 entstehende
Wärme wird mit Hilfe eines Kühlkörpers 33 an die Um-
gebungsluft abgegeben, der sich - entsprechend den
Darstellungen - zur Oberseite hin erstreckt und im mon-
tierten Zustand innerhalb des Zwischenbereichs zwi-
schen abgehängter Decke und Rohdecke angeordnet
ist. Je nach Art der gewünschten Lichtabgabe können
hierbei unterschiedliche Lichtquellen und/oder unter-
schiedliche optische Elemente zur Beeinflussung der
Lichtabgabe vorgesehen sein. Die Stromversorgung der
Lichtquelle 31 kann mittels einer getrennten Steuer-und
Stromversorgungseinheit oder einer entsprechend inte-

5 6 



EP 3 209 934 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

grierten Einheit erfolgen.
[0024] Der Leuchtenkopf 30 selbst kann also in unter-
schiedlicher Weise ausgeführt sein. Zur lösbaren Befes-
tigung an dem Einbaurahmen 50 wird dieser von einem
sog. Lichtträger 10 gehalten, der in der nachfolgend noch
näher beschriebenen Weise erfindungsgemäß ausge-
staltet ist. Im vorliegenden Fall ist vorgesehen, dass der
Leuchtenkopf 30 gegenüber dem Lichtträger 10 verdreh-
bar und zusätzlich auch verschwenkbar an diesem an-
geordnet ist, um eine sog. Kardanleuchte zu bilden, wel-
che eine nahezu beliebige Ausrichtung der Lichtabgabe
ermöglicht. Jedoch wäre auch eine starre Verbindung
zwischen Leuchtenkopf 30 und Lichtträger 10 denkbar
bzw. der Lichtträger 10 könnte integraler Bestandteil des
Leuchtenkopfs 30 sein.
[0025] Die Erfindung ist also nicht auf die dargestellte
Ausführungsform des Leuchtenkopfs 30 beschränkt ist.
Stattdessen kann dieser vielfältig ausgestaltet und in je-
weils geeigneter Weise mit dem Lichtträger 10 verbun-
den sein. Denkbar wäre insbesondere auch eine Aus-
führungsform mit einem rechteckigen bzw. quadrati-
schen Lichtabstrahlbereich, wobei dann die Ausneh-
mung in der Hauptfläche dann eine quadratische Form
aufweist und z.B. der Reflektor des - in diesem Fall dann
nicht verdrehbaren - Leuchtenkopfs entsprechend ange-
passt ist. Auch kann die Größe der Ausnehmung in der
Hauptfläche des Lichtträgers und damit die Größe des
Lichtabstrahlbereichs des Leuchtenkopfs variiert wer-
den. Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung besteht
dabei darin, dass der Lichtträger mit unterschiedlichst
gestalteten Leuchtköpfen kombiniert werden kann und
hierfür lediglich ein entsprechende Anpassung der
Hauptfläche des Lichtträgers erforderlich ist.
[0026] Die vorliegende Erfindung betrifft nunmehr
insb. die Art und Weise, in welcher der Lichtträger 10
lösbar an dem Einbaurahmen 50 befestigt werden kann.
Wie bereits erwähnt, sind hierbei aus dem Stand der
Technik unterschiedliche Lösungen bekannt, welche
doch jeweils mit gewissen Nachteilen verbunden sind.
Demgegenüber eröffnet die erfindungsgemäße Lösung
nunmehr die Möglichkeit, den Lichtträger 10 in einfacher
und schneller Weise an dem Einbaurahmen 50 zu be-
festigen und - sofern erforderlich - auch wieder von die-
sem zu lösen, wobei beide Arbeitsschritte ggf. auch werk-
zeuglos erfolgen können.
[0027] Dabei zeichnet sich der erfindungsgemäße
Lichtträger 10 zunächst durch seine Grundform aus, die
entsprechend der Schnittdarstellung von Figur 2 sowie
auch der Ansichten der Figuren 4 bis 6 C-artig ausgeführt
ist. D.h., der Lichtträger 10 weist zunächst eine mit dem
Bezugszeichen 11 versehene Hauptfläche auf, welche
der Anordnung des Leuchtenkopfs 30 dient. Da, wie be-
reits erwähnt, im vorliegenden Fall eine Verstellbarkeit
des Leuchtenkopfs 30 ermöglicht sein soll, ist vorgese-
hen, dass diese Hauptfläche 11 eine kreisförmige Aus-
nehmung 12 mit einem umlaufenden Randbereich 13
aufweist, der einer drehbaren Lagerung des Leuchten-
kopfs 30 dient. Zu beiden Seiten dieser Ausnehmung 12

sind zwei kurze, nach oben ausgerichtete Laschen oder
Stege 14 vorgesehen, welche die Stabilität des Lichtträ-
gers 10 im Bereich der Hauptfläche 11 vergrößern. Der
Lichtträger 10 besteht vorzugsweise aus Kunststoff,
könnte allerdings auch aus einem anderen Material, z.B.
Blech gebildet sein.
[0028] Für die eigentliche Befestigung des Lichtträgers
10 an dem Einbaurahmen 50 verantwortlich sind zwei zu
beiden Seiten der Hauptfläche 11 angeordnete Flanken
20, welche nach unten gerichtet sind und gegenüber der
Vertikalen (es wird hierbei davon ausgegangen, dass die
Hauptfläche horizontal ausgerichtet ist) einen nach au-
ßen weisenden Winkel α von etwa 10° bis 20°, vorzugs-
weise von etwa 15° einnehmen (s. Fig. 6). Diese Flanken
20 weisen eine gewisse Flexibilität gegenüber der Haupt-
fläche 11 auf, derart, dass sie nach innen gedrückt wer-
den können, um - wie nachfolgend beschrieben - ein Ein-
setzen und Entnehmen in bzw. aus dem Einbaurahmen
15 zu ermöglichen.
[0029] Eine Befestigung des Lichtträgers 10 an dem
Einbaurahmen 50 wird dabei mittels Rastmitteln erzielt,
welche durch zwei Rastnasen 22 realisiert werden, die
jeweils an den unteren Enden der Flanken 20 ausgebildet
sind. Diese Rastnasen 22 sind derart ausgeführt, dass
sie mit entsprechenden Rastausnehmungen 60 des Ein-
baurahmens 50 zusammenwirken, wobei diese Rastaus-
nehmungen 60 an den Innenseiten zweier nach oben
gerichteter Stege 61 des Einbaurahmens 50 ausgeführt
sind. Diese Stege 61 mit den Rastausnehmungen 60
können insbesondere der Darstellung von Figur 3 ent-
nommen werden.
[0030] Wie ferner insb. anhand der Figuren 4 und 5
erkennbar ist, können dabei die Rastnasen 22 jeweils in
etwa mittig eine Ausnehmung bzw. einen Schlitz oder
eine Öffnung 23 aufweisen, welche sich bis in den unte-
ren Bereich der Flanke 20 erstreckt und im montierten
Zustand des Lichtträgers 10 das Einführen eines Werk-
zeugs, bspw. eines kleinen Schlitzschraubenziehers er-
möglichen. Dieser kann von der Unterseite her durch die
Öffnung 23 eingeführt werden, bis er sich an den Stegen
61 des Einbaurahmens 50 abstützt. Durch ein anschlie-
ßendes Verschwenken des Schraubenziehers bzw. an-
derweitigen Werkzeugs können dann die Rastnasen 20
aus den entsprechenden Öffnungen 60 ausgehebelt
bzw. herausgedrückt und damit die Verbindung zwi-
schen Einbaurahmen 50 und Lichtträger 10 gelöst wer-
den.
[0031] Da die Rastnasen 22 entsprechend der Schnitt-
darstellung von Figur 6 möglichst senkrecht von den Sei-
tenflächen der Flanken 20 hervorstehen sollten, um eine
zuverlässige Rastverbindung zwischen Einbaurahmen
50 und Lichtträger 10 sicherzustellen, sind die Rastnasen
22 selbst nicht in der Lage, beim Einsetzen des Lichtträ-
gers 10 in den Einbaurahmen 50 für eine entsprechende
Auslenkung der Flanken 20 zu sorgen. Die Rastnassen
22 würden stattdessen eher an der Innenkante des
Flanschbereichs 51 des Einbaurahmens 50 hängen blei-
ben. Dementsprechend sind gemäß einer besonders be-
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vorzugten Ausführungsform entsprechend den Darstel-
lungen zu beiden Seiten der Rastnasen 20 jeweils Füh-
rungselemente in Form von Rippen 25 vorgesehen, die
sich von oben her bis zur Unterkante der jeweiligen Flan-
ke 20 erstrecken und derart ausgeführt sind, dass sie
beim Einsetzen des Lichtträgers 10 an der Innenkante
des Flanschbereichs 51 des Einbaurahmens 50 entlang
gleiten, um hierdurch ein Auswandern bzw. Verbiegen
der zugehörigen Flanke 20 nach innen bewirken. D.h.,
diese sog. Schuhanzieher-Rippen 25 sorgen für das be-
nötigte Auswandern der Flanke 20 zur Innenseite hin, so
dass die Rastnase 22 an der Unterkante des Einbaurah-
mens 50 vorbeigleiten und nachfolgend in die zugehörige
Rastausnehmung 60 eingreifen kann. Hierdurch wird die
Montage erleichtert und es wird zusätzlich verhindert,
dass die Rastnasen 20 zu Beschädigungen wie z.B. Krat-
zer oder dergleichen an dem Einbaurahmen 50 führen.
[0032] Im montierten Zustand ist der Lichtträger 10 mit
dem daran befindlichen Leuchtenkopf 30 in den Darstel-
lungen der Figuren 7 und 8 gezeigt, wobei insb. in Figur
8 erkennbar ist, in welcher Weise dann die Rastnasen
22 in die zugehörige Rastausnehmung 60 des Einbau-
rahmens 50 eingreifen. Tatsächlich kann mit lediglich
zwei an einander gegenüberliegenden Seiten befindli-
chen Rastnasen 22 eine ausreichend zuverlässige Hal-
terung des Lichtträgers 10 erzielt werden, so dass keine
weiteren oder zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen er-
forderlich sind.
[0033] Die Sicherung des Lichtträgers 10 an dem Ein-
baurahmen 50 wird dabei durch eine Stützlippe oder
Stützrippe 53 verbessert, welche insbesondere in der
vergrößerten Darstellung der Figur 8 erkennbar ist. Diese
Stützrippe 53 ist an einem leicht nach innen ragenden
Bereich 54 des Flanschbereichs 51 des Einbaurahmens
50, auf dem der Lichtträger 20 aufliegt, ausgebildet und
bildet einen nach oben ragenden kleinen Steg. Durch
diese Rippe 53 wird ein Ausweichen der flexiblen Flan-
ken 20 des Lichtträgers 10 zur Innenseite hin verhindert,
so dass ein sicherer Halt an dem Einbaurahmen 50 erzielt
wird. Dabei wird dieser Halt durch das Eigengewicht des
Lichtträgers 10 sowie des zugehörigen Leuchtenkopfs
30 erhöht, da dieses die Unterkanten der Flanken 20 in
den Auflagebereich bzw. Aufnahmebereich zwischen
Rastausnehmung 60 und Stützrippe 53 drückt und somit
ein selbständiges Lösen der Rastverbindung verhindert.
[0034] Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich
auch dadurch aus, dass durch die spezielle Art und Wei-
se des Zusammenwirkens zwischen Einbaurahmen 50
und Lichtträger 10 die Montage und Demontage verein-
facht wird. Erkennbar ist dies anhand der nachfolgend
beschriebenen Figuren 9 und 10 welche einerseits das
Einsetzen des Lichtträgers 10 in einen Einbaurahmen 50
sowie andererseits das spätere Entnehmen zeigen. Da-
bei wird im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass
nunmehr mehrere gleichartige Lichtträger 10 gemein-
sam an einem Einbaurahmen 50 angeordnet werden sol-
len, wobei die Figuren jeweils die Montage oder Demon-
tage des jeweils ersten Lichtträgers zeigen.

[0035] Die bevorzugte Vorgehensweise zum Montie-
ren des Lichtträgers 10 besteht dabei darin, dass dieser
- entsprechend der Darstellung von Figur 9a - zunächst
leicht schräg an dem bereits an der Decke 150 befestig-
ten Einbaurahmen 50 angesetzt wird, derart, dass die
Rastnase 22 einer der beiden Flanken 20 bereits in die
entsprechende Rastausnehmung 60 des Einbaurah-
mens 50 eingreift. Anschließend wird der gegenüberlie-
gende Bereich des Lichtträgers 10 nach oben gedrückt
bzw. verschwenkt, wobei mit Hilfe der zuvor beschriebe-
nen Rippen 25 das Auslenken der Flanke 20 zur Innen-
seite hin erleichtert bzw. unterstützt wird. Sobald die In-
nenkante des Einbaurahmens 50 durch die entsprechen-
de Rastnase 22 passiert wurde, kann diese dann in die
gegenüberliegende Rastausnehmung 60 eingreifen,
was durch ein Klickgeräusch verdeutlicht wird. Auf diese
Weise ist also für den Monteur unmittelbar ersichtlich,
dass der Lichtträger 10 in korrekter Weise an dem Ein-
baurahmen 50 befestigt wurde.
[0036] Das Lösen der Rastverbindung ist schematisch
in den Figuren 10a und 10b dargestellt, wobei im vorlie-
genden Fall hierzu ein Werkzeug 80 in Form eines
Schraubenziehers zum Einsatz kommt. Dieser wird
durch die zuvor erwähnte Öffnung 23 in den Bereich zwi-
schen Rastausnehmung 60 und Rastnase 22 eingeführt,
und anschließend derart verschwenkt, dass die Rastver-
bindung gelöst wird. Durch ein anschließendes Ver-
schwenken kann dann der Lichtträger 10 auch an der
gegenüberliegenden Seite aus der Rastverbindung ge-
löst und entnommen werden. Alternativ hierzu wäre es
jedoch auch denkbar, den Lichtträger 10 in einem ersten
Schritt quer zu verschieben, was zur Folge hat, dass an
einer Seite wiederum die Rastverbindung zwischen
Lichtträger 10 und Einbaurahmen 50 gelöst wird. Auch
in diesem Fall kann durch anschließendes Verschwen-
ken dann der Lichtträger 10 endgültig entnommen wer-
den.
[0037] Letztendlich wird also mit Hilfe der erfindungs-
gemäßen Lösung ein sehr einfaches Montieren und De-
montieren der für die Lichtabgabe verantwortlichen Kom-
ponenten eines Downlights erzielt. Gleichzeitig wird eine
derart gute Verbindung zwischen Lichtträger und Ein-
baurahmen erhalten, so dass diese auch ohne zusätzli-
che Sicherungsmaßnahmen Lichtköpfe mit höherem Ge-
wicht zuverlässig tragen können und darüber hinaus
auch die Möglichkeit besteht, mehrere gleichartige Licht-
träger an einem Einbaurahmen zu befestigen.

Patentansprüche

1. Downlight (100) mit einem im Bereich einer Decken-
einbauöffnung zu montierenden Einbaurahmen (50)
sowie einem an dem Einbaurahmen (50) zu befes-
tigenden Lichtträger (10) mit einem daran befindli-
chen Leuchtenkopf (30),
wobei der Lichtträger (10) durch ein im Wesentlichen
C-förmiges Element mit einer Hauptfläche (11) so-
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wie zwei an einander gegenüberliegenden Seiten
der Hauptfläche (11) angeordneten, abgewinkelten
Flanken (20) gebildet ist,
und wobei die Flanken (20) das Lichtträgers (10) fle-
xibel und zur Verrastung mit dem Einbaurahmen (50)
ausgebildet sind, wobei
die Flanken (20) des Lichtträgers (10) jeweils an ih-
rem der Hauptfläche (11) gegenüberliegenden Ende
nach außen gerichtete Rastmittel zum Verrasten mit
dem Einbaurahmen (50) aufweisen, wobei es sich
bei den Rastmitteln jeweils um eine Rastnase (22)
handelt und wobei der Einbaurahmen (50) zu den
Rastnasen (22) komplementäre Rastöffnungen (60)
aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rastnasen (22) jeweils eine Öffnung (23)
bzw. Ausnehmung aufweisen, welche ein Lösen der
jeweiligen Rastverbindung mittels eines Werkzeugs
(80) ermöglichen.

2. Downlight nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass an den nach außen gerichteten Flächen der
Flanken (20) des Lichtträgers (10) Führungselemen-
te ausgebildet sind, welche beim Einsetzen des
Lichtträgers (10) in den Einbaurahmen (50) ein Aus-
lenken der zugehörigen Flanke (20) bewirken.

3. Downlight nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei den Führungselementen um zwei
Rippen (25) handelt, welche sich zu beiden Seiten
der Rastmittel erstrecken.

4. Downlight nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einbaurahmen (50) an einem Auflagebe-
reich für den Lichtträger (10) Stützmittel - vorzugs-
weise in Form von Stützrippen (53) - aufweist, durch
welche ein Ausweichen der flexiblen Flanken (20)
nach innen verhindert wird.

5. Downlight nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lichtträger (10) aus Kunststoff besteht.

6. Downlight nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leuchtenkopf (30) verstellbar, insbeson-
dere verdrehbar an dem Lichtträger (10) angeordnet
ist.

7. Downlight nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einbaurahmen (50) zur Halterung mehre-
rer Lichtträger (10) ausgebildet ist.

Claims

1. Downlight (100) having a mounting frame (50), which
is to be mounted in a region of a ceiling mounting
hole, as well as a light carrier (10), which is to be
attached to the mounting frame (50) and has a lumi-
naire head (30) located thereon,
wherein the light carrier (10) is formed by a substan-
tially C-shaped element, having a main surface (11)
and two angled flanks (20), disposed on opposite
sides of the main surface (11),
and wherein the flanks (20) of the light carrier (10)
are flexible and designed to be snapped into the
mounting frame (50), wherein the flanks (20) of the
light carrier (10) each comprise outwardly facing
snap-in means on their ends opposite the main sur-
face (11), for snapping into the mounting frame (50),
wherein the snap-in means each are a locking lug
(22), and wherein the mounting frame (50) has lock-
ing holes (60) that are complementary to the locking
lugs (22),
characterized in
that the locking lugs (22) each have a hole (23) or
recess, which enables the respective snap-in con-
nection to be released by means of a tool (80).

2. Downlight, as claimed in claim 1,
characterized in
that guide elements, which cause a deflection of the
associated flank (20) when the light carrier (10) is
inserted into the mounting frame (50), are formed on
the outwardly facing surfaces of the flanks (20) of
the light carrier (10).

3. Downlight, as claimed in claim 2,
characterized in
that the guide elements are two ribs (25), which ex-
tend on both sides of the snap-in means.

4. Downlight, as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in
that the mounting frame (50) has on a bearing region
for the light carrier (10) supporting means - prefera-
bly in the form of supporting ribs (53) -, by means of
which the flexible flanks (20) are prevented from de-
flecting inwards.

5. Downlight, as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in
that the light carrier (10) is made of plastic.

6. Downlight, as claimed in any one of the preceding
claims, characterized in
that the luminaire head (30) is disposed on the light
carrier (10) such that it can be adjusted, in particular,
rotated.

7. Downlight, as claimed in any one of the preceding
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claims, characterized in
that the mounting frame (50) is designed for mount-
ing a plurality of light carriers (10).

Revendications

1. Plafonnier (100) avec un cadre de montage (50) à
monter dans la zone d’une ouverture de montage au
plafond, ainsi qu’un support de lumière (10) à fixer
sur le cadre de montage (50) avec une tête de lumi-
naire (30) se trouvant dessus,
où le support de lumière (10) est conçu par un élé-
ment essentiellement en forme de C avec une sur-
face principale (11) ainsi que deux flancs angulaires
(20) disposés sur des côtés opposés l’un à l’autre
de la surface principale (11) et où les flancs (20) du
support de lumière (10) sont conçus flexibles et pour
venir s’encliqueter avec le cadre de montage (50), où
les flancs (20) du support de lumière (10) présentent
respectivement sur leurs extrémités opposées à la
surface principale (10), des moyens d’encliquetage
orientés vers l’extérieur pour venir s’encliqueter avec
le cadre de montage (50), où il s’agit dans le cas des
moyens d’encliquetage d’ergots d’encliquetage (22)
respectifs, et où le cadre de montage (50) présente
des ouvertures d’encliquetage (60) complémentai-
res des ergots d’encliquetage (22),
caractérisé en ce
que les ergots d’encliquetage (22) présentent res-
pectivement une ouverture (23) ou un évidement,
qui permettent de libérer la liaison par encliquetage
respective au moyen d’un outil (80).

2. Plafonnier selon la revendication 1,
caractérisé en ce
que, sur les surfaces orientées vers l’extérieur des
flancs (20) du support de lumière (10), des éléments
de guidage sont formés, qui provoquent une dévia-
tion du flanc correspondant (20) lors de l’introduction
du support de lumière (10) dans le cadre de montage
(50).

3. Plafonnier selon la revendication 2
caractérisé en ce
que, dans le cas des éléments de guidage, il s’agit
de deux nervures (25) qui s’étendent des deux côtés
des moyens d’encliquetage.

4. Plafonnier selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce
que le cadre de montage (50) présente des moyens
de support - de préférence sous la forme de nervures
de support (53) - au niveau d’une zone d’appui pour
le support de lumière (10), par le biais desquelles il
est possible d’empêcher une déviation des flancs
flexibles (20) vers l’intérieur.

5. Plafonnier selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce
que le support de lumière (10) est composé de ma-
tière plastique.

6. Plafonnier selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce
que la tête de luminaire (30) est disposée de manière
réglable, notamment rotative, sur le support de lu-
mière (10).

7. Plafonnier selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce
que le cadre de montage (50) est conçu pour le sup-
port de plusieurs supports de lumière (10).
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